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BILANZ zum 31. Dezember 2024
Dorfenergiegenossenschaft Mellen eG, 58802 Balve
AKTIVA PASSIVA
Geschaftsjahr Vorjahr Geschaftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro Euro Euro Euro
A. Anlagevermégen A. Eigenkapital
I. Sachanlagen I. Geschaftsguthaben
) ) 1. der verbleibenden Mitglieder 2.527.500,00 2.527.500,00
1. technische Anlagen und Maschinen 2.439.074,00 0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschaftsausstat- Il. Verlustvortrag 678,29 7.845,07
tung 51.811,00 49.569,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 1.638.689,30 lll. - Jahresfehlbetrag 49.408,40 -7.166,78
2.490.885,00 1.688.258,30 _ :
Summe Eigenkapital 2.477.413,31 2.526.821,71
Summe Anlagevermégen 2.490.885,00 1.688.258,30 B. Riickstellungen
B. Umlaufvermogen 1. sonstige Riickstellungen 10.650,00 10.850,00
I. Forderungen und sonstige Vermdgensgegenstande C. Verbindlichkeiten
1. Fordgrungen aus Lieferungen und Leistungen 8.298,45 0,00 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 123.814,13 852,16
2. sonstige Vermogensgegenstande 21.441,61 128.653,12 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
29.740,06 128.653,12 Euro 123.814,13 (Euro 852,16)
LK bestand. Bundesbankauthaben. Guthab 2. sonstige Verbindlichkeiten 5,63 74,41
. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben }
bei Kreditinstituten und Schecks 553.610,25 710.916,07 davon aus Steuern Euro 5,63 (Euro 74,41)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
- - Euro 5,63 (Euro 74,41)
Summe Umlaufvermdgen 583.350,31 839.569,19 123.819.76 926.57
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.125,00 10.770,79 D. Rechnungsabgrenzungsposten 469.477,24 0,00
3.081.360,31 2.538.598,28 3.081.360,31 2.538.598,28
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024
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Geschaftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro
1. Umsatzerltse 28.205,42 0,00
2. Gesamtleistung 28.205,42 0,00
3. sonstige betriebliche Ertrage
a) Ertrage aus der Auflosung von Rickstellun-
gen 1.110,00 404,75
b) Ubrige sonstige betriebliche Ertrage 8.522,76 500,00
9.632,76 904,75
4. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermdgensgegenstande
des Anlagevermogens und Sachanlagen 32.399,24 961,35
5. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Raumkosten 6.646,48 1.121,40
b) Versicherungen, Beitrage und Abgaben 5.848,21 2.478,04
¢) Reparaturen und Instandhaltungen 132,40 47,90
d) Werbe- und Reisekosten 40.263,60 423,99
e) verschiedene betriebliche Kosten 14.171,90 13.097,05
f) Ubrige sonstige betriebliche Aufwendun-
gen 660,00 768,23
67.722,59 17.936,61
6. Ertrage aus anderen Wertpapieren und Aus-
leihungen des Finanzanlagevermégens 12.875,01 25.160,00
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -0,24 0,01
8. Ergebnis nach Steuern -49.408,40 7.166,78
9. Jahresfehlbetrag 49.408,40 -7.166,78



ARTEMIS s

Angaben unter der Bilanz (MicroBilG)
Dorfenergiegenossenschaft Mellen eG, 58802 Balve Seite 4

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der 8§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergénzenden

Bestimmungen fir Kleinstkapitalgesellschaften und des Genossenschaftsgesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft erfiillt zum Abschlussstichtag die Voraussetzungen einer Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne
von § 267a Abs. 1 HGB i.V.m. § 267 Abs. 4 HGB in Form einer Kleinstgenossenschaft.

Die groRenabhangigen Erleichterungen bei der Erstellung fiir Kleinstkapitalgesellschaften geman 8§ 276, 288
HGB wurden in Anspruch genommen.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Dorfenergiegenossenschaft Mellen eG
Firmensitz laut Registergericht: Balve

Registereintrag: Genossenschaftsregister
Registergericht: Arnsberg

Register-Nr.: GnR 220

Sonstige Angaben
Zahlen der Genossenschaftsmitglieder

Die Anzahl der Genossenschaftsmitglieder hat sich wahrend des Geschéftsjahres nicht verandert:

Anzahl der
Genossenschaftsmitglieder Zahl der Mitglieder Geschéftsanteile
Mitglieder zu Beginn des Geschéftsjahres 470 1.011
Wahrend des Geschéftsjahres eingetretene Mitglieder 0 0
Wahrend des Geschéftsjahres ausgeschiedene Mitglieder 0 0
Mitglieder am Ende des Geschéftsjahres 470 1.011

Die Hohe eines Geschéftsanteils betragt 2.500,00 Euro.
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Namen und Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Vorstand: Aufsichtsrat:
Johanna Vedder-Stute Robert Viertel
Wilfried Koster Heinrich Drees
Jurgen Schneider Lukas Vedder-Stute

Carsten Schulte

Forderungen gegen Mitglieder des Vorstands oder Aufsichtsrats

Der Genossenschaft stehen gegen Mitglieder des Vorstands oder Aufsichtsrats folgende Forderungen zu:

Forderungen Betrag

Euro
gegen Mitglieder des Vorstands 0,00
gegen Mitglieder des Aufsichtsrats 0,00

Angaben zum Geschéftsguthaben und den Haftsummen der Mitglieder

Die Geschéaftsguthaben haben sich im Geschéaftsjahr nicht verandert. Die Hohe der Haftsumme zum
Bilanzstichtag betragt EUR 2.527.500,00.

Angaben zum zusténdigen Prifungsverband

Zustandiger Prifungsverband der Genossenschaft ist:

DEGP - Deutsch-Européischer Genossenschafts- und Prifungsver-
Name des Prifungsverbandes: band e.V.

Anschrift des Prufungsverbandes: Oranienbaumer Stral3e 1, 06842 Dessau-Rol3lau

Unterschrift des Vorstandes

Balve, 29.07.2025
Ort, Datum Unterschrift
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Bescheinigung des Steuerberaters tber die Erstellung
An die Dorfenergiegenossenschaft Mellen eG

Wir haben auftragsgemal? den vorstehenden Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und
Verlustrechnung sowie Anhang — der

Dorfenergiegenossenschaft Mellen eG

fur das Geschéftsjahr vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 unter Beachtung der deutschen handels-

rechtlichen Vorschriften erstellt.

Grundlage fir die Erstellung waren die von uns gefiihrten Biicher und die uns dariiber hinaus vorgelegten Be-
lege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemaf nicht gepriift haben, sowie die uns erteilten Auskinfte.

Die Buchfuihrung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards: Grundsétze fur die Erstellung von Jahres-
abschlissen (IDW S 7) durchgefuhrt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlust-
rechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchfihrung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den

anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Sundern, 29.07.2025

ARTEMIS PartGmbB
Wirtschaftsprifer / Steuerberater

Stephan Gédde
Wirtschaftsprifer
Steuerberater
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Allgemeine Auftragsbedingungen

fir

Wirtschaftspriiferinnen, Wirtschaftspriifer und
Wirtschaftspriifungsgesellschaften

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten fiir Vertrage zwischen Wirtschafts-
proferinnen, Wirtschaftsprifern oder Wirlschaftspriifungsgesellschaften
(im Nachstehenden zusammenfassend ,Wirtschaftsprifer” genannt) und
ihren Auftraggebern ber Priifungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Auftrage, soweit nicht etwas
anderes ausdriicklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend

vorgeschrieben ist.

(2) Dritte kdnnen nur dann Anspriiche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprifer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Anspriiche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegeniiber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhéltnis mit
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprufer auch gegeniiber Dritten

zu.

2. Umfang und Ausfithrung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein
bestimmter wirtschaftlicher Erfclg. Der Auftrag wird nach den Grundsat-
zen ordnungsmaiger Berufsausubung ausgefuhrt. Der Wirtschaftsprifer
ubernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben
der Geschéftsfiihrung. Der Wirtschaftsprifer ist fir die Nutzung oder
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der
Wirtschaftsprifer ist berechtigt, sich zur Durchfuhrung des Auftrags sach-

verstandiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berticksichtigung ausléndischen Rechts bedarf — auBer bei
betriebswirtschaftlichen Priifungen — der ausdrlicklichen Vereinbarung in

Textform.

rungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

4. Sicherung der Unabhdngigkeit

Rechnung zu ibernehmen.

Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und miindliche Auskiinfte

nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfaltigen und/oder zu verbreiten
IDW Verlag GmbH - Tersteegenstrae 14 - 40474 Disseldorf. 50341/1

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweis

©

(3) Andert sich die Sach- oder Rechislage nach Abgabe der abschlie-
fenden beruflichen AuRerung, so ist der Wirtschaftspriifer nicht verpflich-
tet, den Auftraggeber auf Anderungen oder sich daraus ergebende Folge-

(1) Der Auftraggeber hat dafur zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprifer
alle fur die Ausfuihrung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig Gbermittelt werden und ihm von allen Vor-
géngen und Umsténden Kenntnis gegeben wird, die flr die Ausflihrung
des Auftrags vaon Bedeutung sein konnen. Dies gilt auch fir die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgange und Umstande, die erst wah-
rend der Tatigkeit des Wirtschaftspriifers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprifer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftspriifers hat der Auftraggeber die Voll-
standigkeit der vorgelegten Unlerlagen und der weiteren Informationen
sowie der gegebenen Auskinfte und Erkl&rungen in einer vom Wirt-
schaftsprifer formulierten Erklérung in gesetzlicher Schriftform oder einer
sonstigen vom Wirtschaftsprifer bestimmten Form zu bestatigen.

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhangigkeit
der Mitarbeiter des Wirlschaftspriffers gefahrdet. Dies gilt fur die Dauer
des Auftragsverhéltnisses insbesondere fiirr Angebote auf Anstellung oder
Ubernahme von Organfunktionen und fiir Angebote, Auftrage auf eigene

(2) Sollte die Durchfuhrung des Auftrags die Unabhangigkeit des Wirt-
schaftsprufers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf
die die Unabhéangigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden
wie auf den Wirtschaftspriifer, in anderen Auftragsverhaltnissen beein-
trachtigen, ist der Wirtschaftsprufer zur auerordentlichen Kindigung des

Soweit der Wirtschaftspriifer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung mafRgebend. Entwiirfe solcher Darstellungen sind

vom 1. Januar 2024

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich
vereinbart, sind mindliche Erkldrungen und Auskinfte des Wirtschafts-
priifers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestatigt werden. Er-
kldrungen und Auskinfte des Wirtschaftsprufers aufierhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen AuBerung des Wirtschaftspriifers
(1) Die Weitergabe beruflicher AuBerungen des Wirtschaftsprifers
(Arbeitsergebnisse oder Auszlge von Arbeilsergebnissen — sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information iber das T&tigwerden
des Wirtschaftspriifers flir den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftspriifers, es sei denn, der
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behérdlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Aufberungen des Wirtschaftspriifers und
die Information Uber das Tatigwerden des Wirschaftsprilfers fir den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzuldssig.

7. Mangelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mangeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfil-
lung durch den Wirtschaftsprifer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw.
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unméglichkeit der
Nacherfullung kann er die Vergltung mindern oder vom Vertrag zuriick-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurticktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung,
Unzumutbarkeit oder Unmdglichkeit der Nacherfiillung fir ihn chne Inte-
resse ist. Soweit darliber hinaus Schadensersatzanspriiche bestehen, gilt
Nr. 9.

(2) Ein Nacherfiillungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verziiglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfiillungsanspri-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsatzlichen Handlung beruhen, ver-
jéhren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn.
(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Méngel, die in einer beruflichen AuRerung (Bericht, Gutachten
und dgl.) des Wirtschaftspriifers enthalten sind, kénnen jederzeit vom
Wirtschaftsprifer auch Dritten gegenuber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen AuBerung des Wirtschaftspriifers
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die AuRe-
rung auch Dritten gegeniiber zuriickzunehmen. In den vorgenannten Fal-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftspriifer tunlichst vorher zu héren.

8. Schweigepflicht gegentiber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftspriifer ist nach MalRgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, iber Tatsachen und Umstén-
de, die ihm bei seiner Berufstatigkeit anvertraut oder bekannt werden,
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von
dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprifer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Fur gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftspriifers,
insbesondere Priifungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen
Haflungsbeschrankungen, insbesondere die Haftungsbeschrankung des
§ 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschrénkung Anwendung
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschrénkung besteht, ist der
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prufer bestehenden Vertragsverhaltnis auf Ersatz eines fahrldssig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schéden aus der Verletzung von
Leben, Kérper und Gesundheit sowie von Schaden, die eine Ersatzpflicht
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begriinden, gemal § 54a Abs. 1
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschrankt. Gleiches gilt fuir Anspriiche, die Dritte
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhéltnis gegentiber dem
Wirtschaftspriifer geltend machen.

50341
01/2024
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprufer be-
stehenden Vertragsverhaitnis Anspriiche aus einer fahrldssigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftspriifers her, gilt der in Abs. 2 genannte Hochstbetrag
fiir die betreffenden Anspriiche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Hochstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch beziiglich eines aus mehreren
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst séamtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne
Riicksicht darauf, ob Schéaden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall
kann der Wirtschaftspriifer nur bis zur Hohe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der in Textform erklarten Ablehnung der Ersalzleistung Klage
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies
ailt nicht fiir Schadensersatzanspriiche, die auf vorséatzliches Verhalten zu-
rlickzufiihren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kér-
per oder Gesundheit sowie bei Schaden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers
nach § 1 ProdHaftG begriinden. Das Recht, die Einrede der Verjahrung gel-
tend zu machen, bleibt unberlhrt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberthrt.

10. E ende Bestimmungen fiir Priifungsauftrage
(1) Andert der Auftraggeber nachtraglich den durch den Wirtschaftsprifer
gepriften und mit einem Bestatigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestatigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftspriifer einen Bestatigungsvermerk nicht erteilt, so ist
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftspriifer durchgeftihrte Priifung im
Lagebericht oder an anderer fiir die Offentlichkeit bestimmter Stelle nur mit
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprufers und
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulassig.

(2) Widerruft der Wirtschaftspriufer den Bestatigungsvermerk, so darf der
Bestéatigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestédtigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftspriifers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fiinf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergdnzende Bestimmungen fiir Hilfeleistung in Steuersachen
(1) Der Wirtschaftspriifer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und
vollstandig zugrunde zu legen; dies gilt auch fur Buchfuhrungsauftrage. Er
hat jedech den Auftraggeber auf von ihm festgestellite wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen,
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprifer hierzu
ausdriucklich den Auftrag tbernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprifer alle fur die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftspriifer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfligung
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tatigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Ubermittiung der Jahressteuererklarun-
gen, einschlieflich E-Bilanzen, fur die Einkommensteuer, Kérperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber
vorzulegenden Jahresabschlisse und sonstiger fir die Besteuerung
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
b) Nachprifung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehorden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erkldrungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprifungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebspriifungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftspriifer beriicksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche verdffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4) Erhalt der Wirtschaftsprifer fur die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tatigkeiten gesondert
zu honorieren.

e

(5) Sofern der Wirtschaftsprifer auch Steuerberater ist und die Steuer-

beratervergttungsverordnung fiir die Bemessung der Vergiitung anzuwen-

den ist, kann eine héhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergiitung in

Textform vereinbart werden.

(8) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kér-

perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen

der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf

Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch fiir

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachiliche Tatigkeit im Zusammenhang mit
Umwandlungen, Kapitalerhéhung und -herabsetzung, Sanierung,
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsverduferung,
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstiitzung bei der Erfiillung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklarung als

zusatzliche Téatigkeit Gbernommen wird, gehért dazu nicht die Uberpriifung

etwaiger besonderer buchméafiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob

alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergiinstigungen

wahrgenommen worden sind. Eine Gewahr flr die vollstdndige Erfassung

der Unterlagen zur Geltendmachung des Varsteuerabzugs wird nicht tber-

nommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftspriifer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht winscht oder besondere Sicherheitsanforderungen
stellt, wie etwa die Verschliisselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den
Wirtschaftsprifer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergiitung

(1) Der Wirtschaftspriifer hat neben seiner Geblhren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
satzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschiisse auf Vergtitung und
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Anspriiche abh&ngig machen. Mehrere Auftraggeber
haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprifers auf Vergitung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten Forderungen zulassig.

4. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftspriifer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht
Fiir den Auftrag, seine Durchfiihrung und die sich hieraus ergebenden
Anspriiche gilt nur deutsches Recht.
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Mit Anpassung des Dokuments in Abschlussprüfung / Bilanzbericht wird bei der PDF-Erstellung ein zusätzlicher XML-Datensatz erzeugt und als Anhang in das jeweilige PDF-Dokument integriert. Der XML-Datensatz wird benötigt, um bei der elektronischen Übermittlung der Abschlussdaten an Banken über den Assistenten „Abschlussdaten an Banken senden“ programmseitig die Übereinstimmung zwischen den PDF-Auswertungen und den an die Banken über das neue Standardverfahren „Digitaler Finanzbericht“ zu übermittelnden Daten im XBRL-Standardformat prüfen zu können (Feststellung der sog. „materiellen Identität“). Somit entfällt zusätzlicher Aufwand für einen manuellen Abgleich.

